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Wir ziehen um!
Das Marktgemeindeamt ist deshalb

von Donnerstag, 23. Mai, bis Freitag, 31. Mai, geschlossen!
Ab Montag, 3. Juni sind wir im Volksheim für Sie da!



2Gemeinde INFO 3/2024Gemeinde INFO 3/2024

Gemeindewahlbehörde

Die Sprengelwahlbehörde I  wird von Bgm Ing. Benjamin Salhofer als Wahlleiter begleitet.
Die Stellvertretung der Sprengelwahbehörde I bekleidet Rainer Höretzeder.

Die Sprengelwahlbehörde II  wird von Vize.Bgm. Andreas Redhammer, MBA als Wahlleiter begleitet.
Die Stellvertretung der Sprengelwahbehörde II übernimmt Lukas Höchtl.

Wahlzeit von 08:00 - 13:00 Uhr

Titel Vorname Partei
Karl ÖVP

Michaela ÖVP

Pauline ÖVP

Franz Josef ÖVP

Barbara ÖVP

Johanna ÖVP

Christian Andreas ÖVP

Katharina ÖVP

Mag. Alexander ÖVP
Markus ÖVP

Bernhard ÖVP

Karl ÖVP

Johann ÖVP

Monika ÖVP

Helmut FPÖ

Manfred FPÖ

Wilfried FPÖ

Lisa Maria FPÖ

Michael FPÖ

Anita FPÖ

Gabriele FPÖ

Sabine FPÖ

Jürgen SPÖ

Elias SPÖ

Gerold SPÖ

Christian SPÖ

Manfred SPÖ

Walter SPÖ

Herbert SPÖ

Gottfried SPÖ

Ing. MSc Angelika Margaretha GRÜNE
BSc Benedikt GRÜNE

Matthias GRÜNE

Thomas Helmut GRÜNE

Mittendorfer Beisitzerin Gemeindewahlbehörde

Büchl Beisitzerin Gemeindewahlbehörde

Familienname Beisitzer/Ersatz Wahlbehörde
Voglhuber Beisitzer Gemeindewahlbehörde

Feichtner Ersatzbeisitzerin Gemeindewahlbehörde

Voglhuber Ersatzbeisitzer Gemeindewahlbehörde

Witzmann Beisitzer Gemeindewahlbehörde

Schusterbauer Ersatzbeisitzerin Gemeindewahlbehörde

Ehwallner Beisitzer Sprengelwahlbehörde II

Schilcher Ersatzbeisitzer Sprengelwahlbehörde II

Brückl Ersatzbeisitzerin Gemeindewahlbehörde

Pointecker Beisitzer Sprengelwahlbehörde II

Etzinger Ersatzbeisitzerin Besondere Wahlbehörde

Hauer Beisitzer Gemeindewahlbehörde

Egger Ersatzbeisitzer Sprengelwahlbehörde II

Hatzmann Beisitzer Besondere Wahlbehörde

Trost-Seifried Ersatzbeisitzerin Gemeindewahlbehörde

Oberauer Beisitzer Sprengelwahlbehörde II

Weilhartner Beisitzer Gemeindewahlbehörde

Inzinger Ersatzbeisitzer Gemeindewahlbehörde

Etzlinger Ersatzbeisitzerin Besondere Wahlbehörde

Eder Beisitzer Gemeindewahlbehörde

Grömer Ersatzbeisitzerin Sprengelwahlbehörde II

Bauer Beisitzerin Besondere Wahlbehörde

Gottfried Ersatzbeisitzer Gemeindewahlbehörde

Mayr Vertrauensperson Sprengelwahlbehörde II

Etzinger Beisitzer Gemeindewahlbehörde

Nöbauer Ersatzbeisitzer Gemeindewahlbehörde

Zechmeister Vertrauensperson Besondere Wahlbehörde

Langmaier Beisitzerin Gemeindewahlbehörde

Mayer Vertrauensperson Sprengelwahlbehörde II

Hein Vertrauensperson Besondere Wahlbehörde

Hauer Vertrauensperson Sprengelwahlbehörde II

Moser Ersatzbeisitzer Gemeindewahlbehörde
Luser Vertrauensperson Sprengelwahlbehörde II
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Wahlinformation

Wahlinformation zur Europawahl 2024

Am 09. Juni wird gewählt. Unsere „Amtliche Wahlinformation“ erleichtert das gesamte Prozedere der Ab-
wicklung – für Sie und für die Gemeinde. 

Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürgerinnen und Bürger bei der bevorstehenden EU-Wahl 
optimal unterstützen. Deshalb werden wir Ihnen eine „Amtliche Wahlinformation – Europawahl 2024“ 
zustellen. Achten Sie daher bei all der Papierflut, die anlässlich der Wahl bundesweit (an einen Haushalt) 
verschickt wird, besonders auf unsere Mitteilung (siehe Abbildung). 

Diese ist nämlich mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet einen Zahlencode für die Beantragung 
einer Wahlkarte im Internet, einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert sowie einen 
Strich-Code für die schnellere Abwicklung bei der Wahl selbst (für das Wählerverzeichnis). 

Zur Wahl am 09. Juni im Wahllokal bringen Sie den personalisierten Abschnitt und einen amtlichen 
Lichtbildausweis mit. Damit erleichtern Sie die Wahlabwicklung, weil wir nicht mehr im Wählerverzeich-
nis suchen müssen. 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, dann beantragen Sie am besten eine 
Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür das Service in unserer „Amtlichen Wahlinformation“, weil 
dieses personalisiert ist. Nun drei Möglichkeiten: Persönlich in der Gemeinde, schriftlich mit der beilie-
genden personalisierten Anforderungskarte mit Rücksendekuvert oder elektronisch im Internet. Mit dem 
personalisierten Code auf unserer Wählerverständigungskarte in der „Amtliche Wahlinformation“ kön-
nen Sie rund um die Uhr auf www.meinewahlkarte.at Ihre Wahlkarte beantragen.

UNSERE TIPPS: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! Wahlkarten können nicht per Tele-
fon beantragt werden! Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und Online-Anträge ist der 05. Juni. 
Je nach Antragsart erfolgt die Zustellung zumeist mittels eingeschriebener Briefsendung auf Ihre ange-
gebene Zustelladresse. Die Wahlkarte muss spätestens am 09. Juni 2024, 17 Uhr, bei der zuständigen 
Bezirkswahlbehörde einlangen. Sie haben weiters die Möglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag bei jedem 
geöffneten Wahllokal oder bei jeder Bezirkswahlbehörde abzugeben.

Unter der Abbildung anbringen: VERWENDEN SIE BITTE FÜR DIE WAHLKARTENANTRÄGE DIESE AMTLI-
CHE WAHLINFORMATION!– SIE ERLEICHTERN UNS WESENTLICH DIE ARBEIT!

Achtung: Die angebrachten Barcodes auf der „Amtlichen Wahlinformation“ dienen lediglich der au-
tomatisierten und raschen Verarbeitung bei der Wahlkartenantragstellung sowie bei der Wahldurch-
führung.

MUSTER
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Bürgerbeteiligung
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Maibaumfest 

Tag der offenen Tür - FF Troßkolm

Mittagstisch mit Steckerlfisch und 
Bratwürstl

Mittwoch, 1. Mai 2024, ab 11 Uhr

Der Reinerlös dient zum Ankauf von Feuerwehr-
geräten!

Mitreden und informiert sein!
GEMEINSAM FÜR 

UNSERE ORTSMITTE 
Freitag, 10. Mai 2024, 15:00 Uhr, 

Landesmusikschule St. Martin I. I.

Bürger:innen-Beteiligung

Die Ortsmitte ist ein wichtiger 
Treffpunkt in jedem Ort – so auch 
in St. Martin im Innkreis! Mit dem 
Umbau des Marktgemeindeam-
tes wird auch der umliegende 
Freiraum neu gestaltet. Das ist 
Anlass, um über die Zukunft der 
öffentlichen Freiräume im Orts-
kern nachzudenken. Was soll 
die Ortsmitte können? Was sind 
Eure Anliegen für die Neugestal-
tung? Wen wollt  Ihr wo am Orts-
platz treffen? 

Alle Bewohnerinnen und Bewohner von St. Martin sind eingeladen, ihre Bedürfnisse und Ideen für die 
Freiflächen im Zentrum mitzuteilen. Auch im Grünzug haben wir Neuigkeiten für euch und die Möglich-
keit euch mit einzubringen.

Auf zahlreiches Kommen freuen sich die Gemeindevertretung und Ihr Bürgermeister 

Ing. Benjamin Salhofer

Neues Format Veranstaltungen

Wir ersuchen alle Veranstalter 
uns ihre Veranstaltungen recht-
zeitig per Email zu senden. Wir 
haben dafür eine eigene Email-
Adresse angelegt.

veranstaltungen@st-martin-innkreis.at 

Wie bereits berichtet wird die Ge-
meindezeitung ein Facelifting er-
halten. Die nächste Ausgabe wird 
deswegen anders aussehen und 
Anfang Juni erscheinen.

Zwei Landschaftsarchitektinnen haben ein Grundkonzept für den Freiraum zwischen Marktgemeinde-
amt und Landesmusikschule entwickelt.


